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Gemeindeverwaltung Kriens

Präsidialdienste

z.h. Frau Yvette Estermann,

Ei nwoh nerratspräsidentin

Pcistfach 1247

6011 Kriens

Interpellation

Werden Grün- und Naturflächen ausgleichend im

Siedlungsraum ersetzt

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir erleben in Kriens durch die rege Bautätigkeit eine zunehmende innere Verdichtung.

Dabei geraten zunehmend Grün- und Naturflächen unter Druck und mit ihnen die

Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. Auch dem Gebäudeumschwung sollte ein

Augenmerk geschenkt werden, um sie möglichst naturnah zu gestalten und den Bewohnern

eine gute Aufenthaltsqualitäten zu ermöglichen.

Kriens als Mitglied der Regionalkonferenz Umweltschutz (RKU) hat im Jahr 2016 ohnehin das

Projekt,,Natur im Siedlungsraum" mitunterzeichnet und sich zu deren Zielen bekennt.

Private Eigentümer sollen dazu bewegt werden, möglichst qualitative Naturflächen auf ihren

Arealen zu realisieren.

Daher unsere Fragen:

L Hat der Gemeinderat aktív für die Umsetzung der Ziele der Regionalkonferenz und

das Label der Stiftung Natur & Wirtschaft geworben? Gibt es bereits private Akteure

in Kriens, die das Label erworben haben?

2. Wie beurteilt der Gemeinderat die Umsetzung qualitativer Grün- und Naturräume

bei gemeindeeigenen Projekten? Wie gross ist der Grün- und Naturanteil bei den



Projekten Zentrum Pilatus, Lindenpark, Schappe Kulturquadrat und Feuerwehr/
Werkhof Eichenspes?

3. lst die Gemeinde Kriens bereit, Private bei der Zertifizierung von Firmen- und

Wohnarealen nach den Kriterien der Stiftung,,Natur & Wirtschaft" zu unterstützen?

4. lst die Gemeinde Kriens bereit, ihre Schulareale nach den Kriterien der Stiftung

,,Natur & Wirtschaft" zertifizieren zu lassen?

Wir danken dem Gemeinderat für die Beantwortung der Fragen

Freundliche Grüsse

Yasikaran Manoharan

Beilagen: - lnformationen und Datenblätter, Quelle: www.noturundwirtschaft.ch
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Kriterien für die Auszeichnung
eines Firmenareals

Grundsatz

MiT dem Zerlifikat werden Firmenareale ausgezeichnet,
die durch ihren besonderen ökologischen Wert einen
wichtigen Beilrag zum Erhalf der natürlichen Artenviel-
falt und der LebensqualitäÎ, insbesondere in lndustrie-
und Gewerbezonen leisten.

Mindestanforderungen

1 Mindesfens 30% des Gebäudeumschwungs sind
nafurnah gestalïef. Als naturnahe Flächen können
angerechnef werden:

- naturnah gesfallele, stehende oder fliessende
Gewåsser, (Wechsel-)Feuchtgebiete

- Wald, einheimische Båume, einheimische
Baumgruppen, Hochstammobsfgärten

- artenreiche Hecken aus einheimischen
STraucharten

- Hochstaudenfluren, Kraulsäume

- arlenreiche Blumenwiesen, artenreiche
Magerwiesen, FeuchÍwiesen, Blumenrasen

- Ruderalflächen, Brachflåchen,
schwach bewachsene Flächen wie

Kies-, MergelplåÌze efc.

- TrockensTeinmauern, Steinhaufen, Holzbeigen,
Totholzbiofope

- begrünte Fassaden

- nalurnah begrünte Flachdächer,

exlensiv und inTensiv

- Verkehrsflåchen (STrassen, Wege,

Plåitze) mit versickerungsfähigen Belågen,

ohne Ka nalisationsenlwässerung

Kriterien

Die Krilerien wurden durch die Trägerschaft der Stiftung
im Dialog mit kanlonalen Planungsbehörden und Fach-

leuten aus dem Nalurschutz erarbeiïel. Sie sind so

gehallen, dass sie der Entfalfung der Natur sowie
nutzungsbedingten und åslhetischen Ansprüchen glei-
chermassen gerecht werden.

2 Die naturnahen Flächen sind mit einheimischen
und standorfgerechten Arten bepflanzt (siehe

Flora Helvetica).
5 Auf den nalurnahen Flächen werden keine

Biozide und Düngemittel eingesetzf. Herbizide
sind auf dem ganzen Areal nicht erlaubt.

4 Die naturnahen Blumenwiesen werden maximal
zwei Mal pro Jahr geschniften.

5 Verkehrsflächen sind mit durchlässigen
Bodenbelågen von regionaler Herkunft befesTigT.

ó Dach- und Regenwasser wird weitmöglichsl
oberflächlich versickert, sofern es keine

Verschmutzung aufweisî und der Unlergrund für
eine Versickerung geeignet ist.

7 .Die fachgerechte Pflege des naturnahen Areals
ist gewåhrleisTet.
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Kriterien für die Auszeichnung
eines Wohnareals

Grundsalz

Mit dem Zertifikat werden Areale ausgezeichnet, die
durch ihren besonderen ökologischen Wert einen wich-
Tigen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Artenvielfalf
leisten und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine
lebendige Beziehung zur Natur ermöglichen. Unler
Wohnareal verstehen wir eines oder mehrere Gebäude

mif 15 und mehr Wohneinheiten.

Mindestanforderungen

I Mindestens 30% der Umgebungsflåche sind
naturnah gestaltet. Als naturnahe Flächen können
angerechnet werden:

- nalurnah gestalteÏe, slehende oder fliessende
Gewåsser, (Wechsel-)Feuchtgebiele

- Wald, einheimische Bäume, einheimische
Bau mgruppen, Hochslammobstgä rten

- arlenreiche Hecken aus einheimischen
Straucharten

- Hochslaudenfluren, Krautsåume

- arlenreiche Blumenwiesen, Magerwiesen,
Feuchlwiesen, Blumenrasen

- Ruderalflächen, Brachflåchen, schwach be-
wachsene Flåchen wie Kies-, Mergelplåtze etc.

- Trockensteinmauern, Steinhaufen, Holzbeigen,
Toiholzbiotope

- naturnah begrün1e Flachdåcher, extensiv und

inlensiv (darf max. ein Viertel der 30%

naturnahen Flächen ausmachen; mehr wird
nichf angerechnef)

- begrünte Fassaden

- Verkehrsflåchen (STrassen, Wege, Plälze) mit
versickerungsfåhigen Belågen, ohne
Kana lisaiionsentwässeru ng

Krilerien

Die Kriterien wurden durch die Trägerschaff der Stiftung
im Dialog mit den kantonalen Planungsbehörden und

Fachleuten aus dem Naturschulz, der Landschaflsarchi-
Ieklur und der Stadlentwicklung erarbeitel. Sie sind so
gehalten, dass sie der Enlfaltung der Natur sowie nut-
zungsbedingten und äsf hetischen Ansprüchen gleicher-

massen gerecht werden.

2 Maximal 30% der Umgebungsfläche darf
versiegelt sein (Zufahrten, Parkplätze,
Erschliessungsflåche).

3 Die naturnahen Flächen sind mit einheimischen
und standortgerechten ArTen bepflanzf
(siehe Flora Helvetica).

4 Auf den naturnahen Flächen werden keine
Biozide und Düngemiltel eingesetzl. Herbizide
sind auf dem ganzen Areal nicht erlaubt.

5 Die naïurnahen Wiesen werden maximal zwei Mal
pro Jahr geschnitten.

ó Dach- und Regenwasser wird weitmöglichst
oberfl¿ichlich auf dem Grundstück versickert
sofern es keine Verschmutzung aufweist und der
Untergrund für eine Versickerung geeignet isT.

7 Verkehrsflächen sind mir durchlåssigen
Bodenbelågen von regionaler Herkunft
( kurze Tra nsportwege) befestigl.

8 Kinderspielplätze sind nalurnah gestahet.

Das heissl:

- Spielgeråte sind nur minimal eingesetzt und

bestehen soweil möglich aus NaTurmaterialien.

- Die Verwendung von einheimischen,
unbehandelten Hölzern ist zu empfehlen.

- Spielmalerial = Naturmaterial (Sand, Steine,

Wasser, Weiden, Erde, Rindenschnitzel, etc.)

- Die Spielmöglichkeilen sollen den Kindern Raum

für eigene Krealivitåt bieten.

- Die Richllinien der obfu-BeraÌungsslelle für
Unfallverhütung, sind in jedem Fall einzuhallen.
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Kriterien für die Auszeichnung
eines Schulareals

Grundsalz

Mil dem Zertifikaf werden Schulareale ausgezeichnet,
die durch ihre besondere ökologische Qualitå1 einen
wichtigen Beilrag zur Erhallung der natürlichen Arten-
vielfalt leisten und den Schülerinnen und Schülern eine

lebendige Beziehung zur Nalur ermöglichen. Es isl eine

Anerkennung für das Engagement der Schulen.

Mindestanforderungen

f Mindestens 30% der Umgebungsfläche sind
naturnah geslalïet. ( Flåchen wie SporrpläÎze o. ä.

gelten als Befriebsflåchen und werden als solche
nicht zur Umgebungsfläche gezählt.) Als

nalurnahe Flächen können angerechnel werden:

- naturnah gesfahete, sfehende oder fliessende
Gewåsser, ( Wechsel-) Feuchfgebiele

- Wald, einheimische Bäume, einheimische
Baumgruppen, Hochsta mmobstgå rïen

- arfenreiche Hecken aus einheimischen
Straucharten

- Hochstaudenfluren, Krautsåiume

- arTenreiche Blumenwiesen, arlenreiche
Magerwiesen, Feuchtwiesen, Blumenrasen

- Ruderalflächen, Brachflächen,
schwach bewachsene Flåchen wie

Kies-, Mergelplä1ze efc.

- TrockensTeinmauern, STeinhaufen, Holzbeigen,
Torholzbiolope

- begrünte Fassaden

- naturnah begrünte Flachdåicher,

extensiv und intensiv

- Verkehrsflächen (Strassen, Wege,

PläTze) mit versickerungsfðhigen Belägen,

ohne Kana lisationsenïwässerung

Krilerien

Die Krilerien wurden durch die Trägerschaft der Sliftung
im Dialog mit kantonalen Planungsbehörden und Fach-

leuten aus dem Naturschulz erarbeifet. Sie sind so

gehalten, dass sie der Entfaltung der Natur sowie
nutzungsbedingten und ásthetischen Ansprüchen glei-

chermassen gerecht werden.

2 Die naTurnahen Flåchen sind mil einheimischen

und slandortgerechlen Arten bepflanzl (siehe

Flora Helvefica).
3 Auf den naturnahen Flächen werden keine

Biozide und Düngemittel eingesetzt. Herbizide
sind auf dem ganzen Areal nicht erlaubt.

4 Die naturnahen Wiesen werden maximal zwei Mal
pro Jahr geschnitlen.

5 Dach- und Regenwasser wird weitmöglichst
oberflåchlich auf dem Grundslück versickert,

sofern es keine Verschmutzung aufweisl und der
Untergrund für eine Versickerung gee¡gneT isÎ.

ó Verkehrsflächen sind mil durchlässigen
Bodenbelägen von regionaler Herkunft (kurze

TransporTwege) befestigt.
7 Kinderspielpläfze sind nalurnah gestaltet. Das

heisst:

- SpielgeråÎe bestehen soweit möglich aus

Naturmaterialien.

- Die Verwendung von einheimischen,
unbehandelten Hölzern isï zu empfehlen.

- Spielmarerial = Narurmaferial (Sand, Steine,

Wasser, Weiden, Erde, Rindenschnirzel, etc.)
- Die Spielmöglichkeiten sollen den Kindern Raum

für eigene Kreativilåt bieten.

- Die Richtlinien der <bfu - Beralungsstelle für
Unfallverhütung, sind in jedem Fall einzuhallen.

8 Die fachgerechte Pflege des naîurnahen Areals
ist gewährleisfel.
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